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Zn ben Greifen ber Zacfjleute ift bie jur SSerbinbung beS

Spütfaften'AbflufirohreS mit bem Klofett bisher allgemein

pr Söerroenbung gelangenbe ©ummimuffe ihrer attmät)=

iigen ®ermitterung wegen als unprattifcE) gefennpidtptet.
3Tiicï,t feiten i'ommt eS nor, bafj eine ©ummimuffe fei)on
bei ber Montage Dîiffe befommt unb fomit unbrauchbar
ift. Surci) biefe ttebelftänbe augefpornt, t)at man in
letjter Zeit oiele SSerbinbungen in SJtetatt erfonnen. Sie
bis je^t befannten SOtetatioerbinbungen finb meiftenS su
teuer, ober aber umftänblicf) ansubringen.

Sie girma ^einrieb Dibtmann, Süffeiborf, ©eibet"

ftrafse 71 bringt nun eine metallene Klofett=Spülrof)r'
ißerbitibung, meldte sunt patent angemelbet ift, unter bem

Jtamen „A'eforb" in ben fpanbei.
Sie SJtontage berfelben ift fotgenbe:
SaS SßerbinbungSftücf wirb über baS Spülrolfrenbe

gefchoben unb letjtereS aufgetrieben ober umgebörbelt.
Um baS aufgetriebene ©pütrotjrenbe toirb bann fooiel
Söerg ober fonftige ißactung gewicfelt, atS ber innere
Surcfpneffer beS KlofettfiutjenS guiäf^t ; fobann führt man
baS iRofjr in biefen hinein, hierauf ftellt man baS 9Ser=

binbungSfiücf burcl) eine ganbumbretjuug ber äufjeren
Sci)iit3fci)eibe nadt) lint'S, bie ©topfbüdjfe faft gans su=

rücfgefdhraübt, auf ben größten ®reifflauen'SurdE)meffer
unb fc^iebt biefelbe gegen bie SButft beS ©inlaufftutsenS.
Surci) eine llmbreijung biefer ©cfjeibe nach reci)tS, roobei

man eine ©reifflaue fefthält, feigen fiel) bie ©reifflauen
fofort hinter bie SBulft unb baS 9SerbinbungSftücf ift
angebracht. Süan hat bann nur noch nötig, bie mit einem

Krans oerfelfene Stopfbüchfe gegen bie ißaefung ansu'
bretjen unb eine augenblicflidje bicE)te Serbinbung ift
ohne Zuhilfenahme oon Söerfseug hergeftellt.

©benfo fcfjnetl tüte biefeS 33erbinbungSftücf angebracht
ift, fann man baSfelbe nach Z«h«n ""er etwaigen
Reinigung eines KlofettS abnehmen, ohne auch nur. nötig
SU haben, ben Klofetififs absufchrauben. Zeber Zacl)=
mann wirb fofort erfennen, baff biefeS 95erbinbungSftücf
burcl) feine finmeicfje Konfination, welche bie benfbar
einfadhfte Anbringung unb bieten Anfchlufî garantiert,
allen bisher befannten 93erbinbungen üorgugiet)en ift.
hierbei befiehl fautn ein f|3reiSunterfchieb gegenüber ber
©ummimuffe. Siefe SSerbitibung fann auet) su Zapence»

KlofettS mit oerfci)ieben weiten ©intaufftutsen oerwenbet
werben. („gachseitung für ZnftaHation").

OJa$$erkraftanlage Jlwgst.
SaS ißrojeft für eine Sßafferwerfanlage bei Augft,

für welche im Saufe beS fÇruf)jahr§ uon Seite ber 9tegie'
rangen ber Kantone Aargau unb 93afetlanb unb beS

©rofibersogtumS 33aben bie Konsefftonen erteilt worben
finb, fieht bie ©rftellung einer Soppelantage im Sthein
unterhalb S9afelaugft oor, burdh meldje auf bem fd)meise=
rifdheti, wie auf bem babifdhen Ufer bei normalem SBaffer'
ftanb je 15,000 ißferbefräfte gewonnen werben. 93eoor
baS ißrojeft in begug auf gorm unb Umfang su ber nun
ben Konseffionen sugrunbe üegenben ©eftalt gelangt ift,
hat eS eine 9teil>e oon Ummanblungen burchgemadht,
burdh meldhe allmählich bie Seiftung beS SöerfeS oon
anfänglich 9000 auf bie jet)t oorgefehene $öhe oon
2x15,000 30,000 ißferbefräften geftiegen ift.

Sie brei Konseffionen finb in ihrem erfien Kapitel,
welches oom ©egenftanb beS Unternehmens unb ben

poliseilichen 93ebinguitgen hanbelt, bis auf einige fteine
Abweichungen gleidhlautenb unb enthalten bie nötigen
93eftimmungen über bie göl)e unb S3egrensung beS (StaueS,
bie Abmeffungen unb Sie Konftruftion beS (Stauwehrs,
ber Schiff» unb tÇlo^fchleitfe unb ber Çifchtreppen, fowie
über ben Uferfcfmh oberhalb unb unterhalb ber Anlage
unb beffen Unterhalt ?c., ferner bie 93orbehalte betreffenb
aUfädige fpätere ©rftellung oon Sdjleufen für bie ©rojY
fcl)iffat)rt, fowie SSorfd^riften über ben Sßeiterbetrieb ber
gähre in Kaiferaugft. Zu ber aargauischen Kongeffion
wirb ber oon ben Konseffionären an ben Umbau ber
SHheinfetber S3rücle für bie SQefeitigung ber alten Pfeiler
SU leiftenbe Beitrag auf gr. 125,000 feftgefetjt. ©emä|
befonberer 93etftänbigung mit ben KraftübertragungS'
werfen Sîbeinfelben- hüben biefe hteoon 65,000 gr. ju
übernehmen. Sie Konseffionen hunbeln im fernem oon
ben allgemeinen abminiftratioen unb wirtfcEjaftlicIjen
Sebingungen unb in ben Schtuffbeftimmungen ftimmen
fie überein in ber Zeftfeipng ber KonseffionSbauer auf
80 Z«h^, fowie in ben 23orfcf)riften über bie hälftige
Seilung ber su gewinnenben Sffiafferfraft smifchen ber
Schweis unb bem ©rofjh^ofltum S3aben, über ben beginn
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iMett'Spijlroftr-Uerbinamg.
In den Kreisen der Fachleute ist die zur Verbindung des

Spülkasten-Abflußrohres mit dem Klosett bisher allgemein

zur Verwendung gelangende Gummimuffe ihrer allmäh-
ligen Verwitterung wegen als unpraktisch gekennzeichnet.

Nicht selten kommt es vor, daß eine Gummimuffe schon
bei der Montage Risse bekommt und somit unbrauchbar
ist. Durch diese Uebelstände angespornt, hat man in
letzter Zeit viele Verbindungen in Metall ersonnen. Die
bis jetzt bekannten Metallverbindungen sind meistens zu
teuer, oder aber umständlich anzubringen.

Die Firma Heinrich Oidtmann, Düsseldorf, Geibel-

straße 71 bringt nun eine metallene Klosett-Spülrohr-
Verbindung, welche zum Patent angemeldet ist, unter dem

Namen „Rekord" in den Handel.
Die Montage derselben ist folgende:
Das Verbindungsstück wird über das Spülrohrende

geschoben und letzteres aufgetrieben oder umgebördelt.
Um das aufgetriebene Spülrohrende wird dann soviel
Werg oder sonstige Packung gewickelt, als der innere
Durchmesser des Klosettstutzens zuläßt; sodann führt man
das Rohr in diesen hinein. Hierauf stellt man das Ver-
bindungsstück durch eine Handumdrehung der äußeren
Schlitzscheibe nach links, die Stopfbüchse fast ganz zu-
rückgeschraübt, auf den größten Greifklauen-Durchmesser
und schiebt dieselbe gegen die Wulst des Einlaufstutzens.
Durch eine Umdrehung dieser Scheibe nach rechts, wobei
man eine Greifklaue festhält, setzen sich die Greifklauen
sofort hinter die Wulst und das Verbindungsstück ist
angebracht. Man hat dann nur noch nötig, die mit einem

Kranz versehene Stopfbüchse gegen die Packung anzu-
drehen und eine augenblickliche dichte Verbindung ist
ohne Zuhilfenahme von Werkzeug hergestellt.

Ebenso schnell wie dieses Verbindungsstück angebracht
ist, kann man dasselbe nach Jahren bei einer etwaigen
Reinigung eines Klosetts abnehmen, ohne auch nur nötig
M haben, den Klosettsitz abzuschrauben. Jeder Fach-
mann wird sofort erkennen, daß dieses Verbindungsstück
durch seine sinnreiche Konstruktion, welche die denkbar
einfachste Anbringung und dichten Anschluß garantiert,
allen bisher bekannten Verbindungen vorzuziehen ist.
Hierbei besteht kaum ein Preisunterschied gegenüber der
Gummimuffe. Diese Verbindung kann auch zu Fayence-

Klosetts mit verschieden weiten Einlaufstutzen verwendet
werden. („Fachzeitung für Installation").

AassâiManlage Mg5l.
Das Projekt für eine Wasserwerkanlage bei Äugst,

für welche im Laufe des Frühjahrs von Seite der Regie-

rungen der Kantone Aargau und Baselland und des
Großherzogtums Baden die Konzessionen erteilt worden
sind, sieht die Erstellung einer Doppelanlage im Rhein
unterhalb Baselaugst vor, durch welche auf dem schweize-
rischen, wie auf dem badischen Ufer bei normalem Wasser-
stand je 15,000 Pferdekräfte gewonnen werden. Bevor
das Projekt in bezug auf Form und Umfang zu der nun
den Konzessionen zugrunde liegenden Gestalt gelangt ist,
hat es eine Reihe von Umwandlungen durchgemacht,
durch welche allmählich die Leistung des Werkes von
anfänglich 9000 auf die jetzt vorgesehene Höhe von
2x15,00030,000 Pferdekrästen gestiegen ist.

Die drei Konzessionen sind in ihrem ersten Kapitel,
welches vom Gegenstand des Unternehmens und den

polizeilichen Bedingungen handelt, bis auf einige kleine

Abweichungen gleichlautend und enthalten die nötigen
Bestimmungen über die Höhe und Begrenzung des Staues,
die Abmessungen und die Konstruktion des Stauwehrs,
der Schiff- und Floßschleuse und der Fischtreppen, sowie
über den Uferschutz oberhalb und unterhalb der Anlage
und dessen Unterhalt zc., ferner die Vorbehalte betreffend
allfällige spätere Erstellung von Schleusen für die Groß-
schiffahrt, sowie Vorschriften über den Weiterbetrieb der
Fähre in Kaiseraugst. In der aargauischen Konzession
wird der von den Konzessionären an den Umbau der
Rheinfelder Brücke für die Beseitigung der alten Pfeiler
zu leistende Beitrag auf Fr. 125,000 festgesetzt. Gemäß
besonderer Verständigung mit den Kraftübertragungs-
werken Rkeinfelden- haben diese hievon 65,000 Fr. zu
übernehmen. Die Konzessionen handeln im fernern von
den allgemeinen administrativen und wirtschaftlichen
Bedingungen und in den Schlußbestimmungen stimmen
sie überein in der Festsetzung der Konzessionsdauer auf
80 Jahre, sowie in den Vorschriften über die hälftige
Teilung der zu gewinnenden Wasserkraft zwischen der
Schweiz und dem Großherzogtum Baden, über den Beginn
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